
Aus 2G wird 3G. – Was bedeutet das konkret für den Handel? – Sie haben nachgefragt !

Description

3G bedeutet, dass der Zugang auf geimpfte Personen, genesene Personen (bis zu 90 Tage nach positivem Befund,
gemäß § 2 Nr. 5 SchAusnahmV) und getestete Personen beschränkt ist.

Der negative Testnachweis kann mittels

eines Antigenschnelltests (nicht älter als 24 Stunden),
eines Selbsttests (unter Aufsicht und vor Ort),
eines PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) oder
eines Tests mit einem alternativen Nukleinsäure-Amplifikationsverfahren (nicht älter als 24 Stunden) erfolgen.

Sollten Ihre Kunden nach Testmöglichkeit fragen, können Sie an folgenden Testzentren im Stadtgebiet  empfehlen!
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Gemeinsame Pressemitteilung der Gewerbevereine Gotha, Waltershausen und Eisenach sowie ansässiger Gewerbetreibende

Stellungnahme zu den angekündigten Lockerungen der 3G-Regeln in Thüringen für Einzelhandel, Gastronomie und Frisöre!
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